
rischen Charakters, einschließlich der Durchführung von 
Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung, der Gewäh
rung einer leistungsabhängig gestalteten Arbeitsver
gütung und der Anwendung von Anerkennungen zur 
Formung und Festigung einer bewußten Arbeitseinstel
lung und zur Bewährung beitragen. Durch Atbeit in der 
Gemeinschaft, Einbeziehung der Strafgefangenen in den 
Produktionswettbewerb, die Neuererbewegung und Pro
duktionsberatungen ist der Arbeitseinsatz so zu gestal
ten, daß seine Möglichkeiten zur Erziehung voll wirksam 
werden.

§ 22

1 Beim Arbeitseinsatz der Strafgefangenen sind Sicher
heit und Ordnung zu gewährleisten.

2 Der Arbeitseinsatz der Strafgefangenen erfolgt in
volkseigenen Betrieben (nachfolgend ArbeitseinsatTbe- 
triebe genannt) und in gleichgestellten Einrichtungen. 
Die erforderlichen Regelungen für d>ie Gestaltung der 
sich daraus zwischen den Strafvollzugseinrichtungen bzw. 
Jugend hä usern und den Arbe'itseinsatzbetrieben er
gebenden Beziehungen sind in Rechtsvorschriften zu 
treffen. Der Arbeitseinsatz begründet für die Strafgefan
genen kein Arbeitsrechtsverhältnis. >

3 Der Arbeitseinsatz Strafgefangener hat unter Beach
tung ihres Gesundheitszustandes zu erfolgen. Ihre be
rufliche Qualifikation, 'ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
ihre Unterhaltsverpflichtungen sowie ihre Interessen zur
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